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KPMG Law verstärkt sich mit Dr. Julia Faenger für den Bereich Insurance
am Standort Köln

Seit dem 1. April 2026 verstärkt Dr. Julia Faenger, LL.M., als Senior Managerin die versicherungsrechtliche
Beratung der KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (KPMG Law) am Standort Köln. Mit ihr setzt KPMG Law
den Ausbau im Bereich Insurance konsequent fort. Die Rechtsanwältin und Claims-Expertin war vor ihrer Tätigkeit
bei KPMG Law viele Jahre bei einer auf Financial Lines spezialisierten Boutique-Kanzlei sowie einer
internationalen Großkanzlei tätig. Dort hat sie Versicherer zu Groß- und Komplexschäden und deren
deckungsrechtlichen Handling und Verteidigung beraten.

Julia Faenger ist Fachanwältin für Handels- und Gesellschaftsrecht. Sie berät Versicherer zu allen Aspekten des
Haftungs- und Schadenrechts, insbesondere im Bereich der Organ- und Berufshaftung, sowie zu sämtlichen
Versicherungsprodukten in diesen Risikofeldern. Dabei liegt ihr besonderer Fokus auf D&O-, sonstigen
Vermögensschadenhaftpflichtversicherungen sowie Cyber-, W&I- und Vertrauensschadenversicherungen. Sie
übernimmt sowohl die gerichtliche als auch die außergerichtliche Vertretung von Versicherern und wickelt Schäden
als Monitoring Counsel für diese ab.

Einen weiteren Schwerpunkt ihrer Expertise bilden die Produktentwicklung und die Bedingungsprüfung. Neben
ihrer langjährigen Vernetzung im deutschen Markt hält Julia Faenger engen Kontakt zu Versicherern im
französischsprachigen Raum.

Ansprechpartner:

Dr. David Goertz
Tel: +49 (0) 160 5068601
dgoertz@kpmg-law.de

Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und nicht auf die spezielle Situation einer Einzelperson oder einer juristischen

Person ausgerichtet. Obwohl wir uns bemühen, zuverlässige und aktuelle Informationen zu liefern, können wir nicht garantieren, dass

diese Informationen so zutreffend sind wie zum Zeitpunkt ihres Eingangs oder dass sie auch in Zukunft so zutreffend sein werden.

Niemand sollte aufgrund dieser Informationen handeln ohne geeigneten fachlichen Rat und ohne gründliche Analyse der betreffenden

Situation. Rechtsdienstleistungen sind für bestimmte Prüfungsmandanten nicht zulässig oder können aus anderen berufsrechtlichen

Gründen ausgeschlossen sein.
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